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1. Vorbemerkungen 

1.1 Anlass und Erforderlichkeit, Ziel und Zweck der Planung 

Aufgabe der Bauleitplanung ist es, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der 

Gemeinde nach Maßgabe des Baugesetzbuches (BauGB) vorzubereiten und zu leiten (§ 1 Abs. 

1 BauGB). Die Gemeinde hat Bauleitpläne aufzustellen, sobald und soweit es für die städtebau-

liche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist (§ 1 Abs. 3 BauGB). 

 

Am nºrdlichen Rand vom Hofheimer Ortsteil Eichelsdorf liegt das Wohnbaugebiet ĂWirtsleiteñ. 

Für den Bereich liegt u.a. der rechtskrªftige Bebauungsplan ĂWirtsleite 2ñ i.d.F. vom 28.10.1999 

als Satzung vor. Dessen textliche Festsetzungen wurde bereits durch Beschluss des Bau- und 

Umweltausschusses am 12.06.2014 vereinfacht (1. Änderung im vereinfachten Verfahren, i.d.F. 

vom 25.09.2014).  

 

Im Rahmen der Erschließung in zwei Bauabschnitten kam es bei der Umsetzung des Straßen-

baus zu Abweichungen von der Planzeichnung des ursprünglichen Bebauungsplanes. Die ei-

gentlich als durchgehender Ringschluss geplante Erschließung wurde mittlerweile in Form von 

zwei aneinander grenzenden, aber nicht miteinander verbundenen Wendehämmern realisiert. 

Im Rahmen der vorliegenden 2. Bebauungsplanänderung soll somit der Bebauungsplan an den 

realisierten Bestand angepasst werden.  

 

Gleichzeitig beabsichtigt die Stadt Hofheim i. UFr. eine Vereinfachung des rechtskräftigen Be-

bauungsplanes. Im Zuge dessen sollen u.a. die Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücks-

fläche angepasst sowie bspw. Festsetzungen zu Firstrichtungen und Garagenstandorten ent-

fallen.  

 

In Abstimmung mit dem Landratsamt Haßberge wird die vorliegende 2. Änderung des Bebau-

ungsplanes ĂWirtsleite 2ñ im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB durchgeführt. 

 

Für die Darlegung und Begründung des Bedarfs neuer Siedlungsflächen im Rahmen der Ent-

wurfsfassung neuer Bauleitpläne ist für gewöhnlich die Auslegungshilfe zu ĂAnforderungen an 

die Prüfung des Bedarfs neuer Siedlungsflächen für Wohnen und Gewerbe im Rahmen der 

landesplanerischen ¦berpr¿fungñ zu beachten. Bei der vorliegenden Bebauungsplanänderung 

werden aber keine neuen Wohnbauflächen ausgewiesen. Es handelt sich somit lediglich um 

eine Anpassung der Festsetzungen eines bestehenden, bereits erschlossenen und weitestge-

hend bebauten Bebauungsplanes an heutige Nutzungsanforderungen. Dementsprechend wird 

in diesem Falle auf eine Bedarfsbegründung verzichtet. 
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1.2 Lage und Abgrenzung des Planungsgebietes 

 

Abb. 1: Geltungsbereich der 2. Bebauungsplanänderung am nördlichen Ortsrand von Eichelsdorf, Gel-

tungsbereich schwarz (Kartengrundlage: Bayerische Vermessungsverwaltung).  

 

 

Abb. 2: Übersicht der Flurstücke im Geltungsbereich, Geltungsbereich schwarz (Kartengrundlage: Baye-

rische Vermessungsverwaltung).  
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Der Geltungsbereich des Plangebiets umfasst die Flurstücke Nrn. 245 (teilweise), 245/1 (teil-

weise), 245/2 (teilweise), 246, 246/1, 246/2, 247 (teilweise), 248 (teilweise), 248/1 (teilweise), 

248/2, 248/3, 248/4 und 249, jeweils Gemarkung Eichelsdorf. Das Plangebiet umfasst somit 

eine Fläche von rd. 1,2 ha und übernimmt somit den Geltungsbereich des ursprünglich rechts-

kräftigen Bebauungsplanes ĂWirtsleite 2ñ. 

 

 

2. Bestandssituation 

2.1 Bebauung und Nutzung 

Das Plangebiet ist bereits erschlossen und zum Teil bebaut. Vier Bauplätze stehen noch für 

eine künftige Wohnbebauung durch Bauherren zur Verfügung. Die endgültig beabsichtigte Stra-

ßenführung mit zwei Wendehämmern ist bereits hergerichtet, wurde aber noch nicht ins amtli-

che Kataster übernommen. 

 

 

Abb. 3: Kataster und Luftbild, Geltungsbereich schwarz (Kartengrundlage: Bayerische Vermessungsver-

waltung). 
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2.2 Denkmalschutz (Bau- und Bodendenkmäler) 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Baudenkmäler, Bodendenkmäler sind 

nicht bekannt. Zur Sicherung von obertägig nicht mehr sichtbaren Bodendenkmälern ist auf fol-

gendes hinzuweisen: 

 

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der 

Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur An-

zeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks, sowie der Un-

ternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der 

Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt 

haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer 

oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf 

von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-

schutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

 

In etwa 330 m südlicher Entfernung befindet sich das landschaftsprªgende Baudenkmal ĂKlos-

ter St. Alfonsus, Ehem. Schlossñ. Da es sich bei der Planung lediglich um eine Anpassung der 

Festsetzungen eines bestehenden, bereits erschlossenen und weitestgehend bebauten Bebau-

ungsplanes handelt, werden keine Beeinträchtigung durch die 2. Bebauungsplanänderung er-

wartet. 

 

 

2.3 Grün- und Freiflächen, Natur- und Artenschutz 

Das Baugebiet ist bereits infrastrukturell erschlossen. Der letzte Straßenbauabschnitt wurde im 

Sommer 2022 fertig gestellt. Aktuell wird noch der Lärmschutzwall erweitert. Auch sind zum 

Zeitpunkt der Bebauungsplanänderung bereits 8 von 12 Bauparzellen bebaut. Dementspre-

chend handelt es sich bei den verbliebenen 4 Bauparzellen um baureife Bauplätze. 

 

Darüber hinaus wird auf die Ausführungen unter dem Kapitel Ă1.1 Anlass und Erforderlichkeit, 

Ziel und Zweck der Planungñ ( nderung eines bestehenden, bereits weitestgehend bebauten 

Bebauungsplanes zur Verbesserten Nutzbarkeit der verbliebenen Baugrundstücke, unter Be-

achtung einer angepassten Verkehrserschließung) sowie unter dem Kapitel 3.1 ĂArt des Ver-

fahrensñ ( nderung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach Ä 13a Abs. 1 Satz 

2 Nr. 1 BauGB) und unter dem Kapitel 3.2 ĂUmweltpr¿fungñ verwiesen.  
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2.4 Wasserwirtschaft 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich weder in einem festgesetzten Über-

schwemmungsgebiet noch in einem als wassersensiblen Bereich kartiertem Areal.  

 

Ebenfalls liegt das Plangebiet nicht im Bereich eines Trinkwasser- bzw. eines Heilquellen-

schutzgebiets. 

 

 

2.5 Altlasten, Bodenschutz 

Altablagerungen und Altlasten innerhalb des Plangebietes sind nicht bekannt.  

 

 

2.6 Verkehrliche Erschließung 

Die interne Erschließung des Baugebiets erfolgt über zwei bestehende Wohnstraßen die jeweils 

in einem Wendehammer enden. Die beiden aneinander grenzenden Wendehämmer verfügen 

über einen geringfügigen Höhenversatz und sind über eine Treppenanlage für den fußläufigen 

Verkehr miteinander verbunden. Die äußere Erschließung wird über die nachfolgenden Wohn-

straÇen ĂWirtsleiteñ und ñWirtswieseñ abgewickelt, die das Wohngebiet an die Eichelsdorf durch-

querende ĂHaÇbergstraÇeñ (St 2275) anschließen. 

 

 

2.7 Ver- und Entsorgung 

Das Wohngebiet ist nach den letzten Erschließungsarbeiten im Sommer 2022 voll erschlossen 

und an alle notwendigen Ver- und Entsorgungsanlagen angeschlossen. 

 

 

3. Verfahrenshinweise 

3.1 Art des Verfahrens 

Die vorliegende 2. Änderung des Bebauungsplans wird in Abstimmung mit dem Landratsamt 

Haßberge im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB (Bebauungspläne der Innenent-

wicklung) durchgeführt. 

 

Gem. § 13a BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die 

Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Innen-

entwicklung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der Bebauungsplan darf im be-

schleunigten Verfahren nur aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im 

Sinne des § 19 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) oder eine Größe der Grundfläche 

festgesetzt wird von insgesamt 
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1. weniger als 20.000 m², wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in ei-

nem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, 

mitzurechnen sind, oder 

2. 20.000 m² bis weniger als 70.000 m², wenn auf Grund einer überschlägigen Prüfung 

unter Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten Kriterien die Ein-

schätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen Um-

weltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der Abwägung zu berück-

sichtigen wären (Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und sonstigen Träger öf-

fentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, 

sind an der Vorprüfung des Einzelfalls zu beteiligen. 

 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von rd. 1,2 ha und somit eine nochmals deutlich geringere 

Grundfläche. Demnach kann die vorliegende Bebauungsplanänderung gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 

BauGB (Grundfläche < 20.000 m²)  im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Dabei sind 

die nachfolgenden Bestimmungen des § 13a Abs. 2 BauGB im beschleunigten Verfahren zu 

beachten: 

¶ So gelten im beschleunigten Verfahren gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften 

des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend.  

Č Hierzu wird auf die Ausführungen im nachfolgenden Kapitel Ă3.2 Umweltpr¿fungñ 

hingewiesen (siehe S. 10). 

 

¶ Darüber hinaus kann ein Bebauungsplan, der von Darstellungen des Flächennutzungs-

plans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flächennutzungsplan geändert oder 

ergänzt ist. Dabei darf die geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets 

nicht beeinträchtigt werden. Der Flächennutzungsplan ist im Wege der Berichtigung 

anzupassen. 

Č Hierzu wird auf die Ausf¿hrungen im Kapitel Ă4.3 Flªchennutzungsplanñ hingewie-

sen (siehe S. 13). 

 

¶ Im beschleunigten Verfahren soll einem Bedarf an Investitionen zur Erhaltung, Siche-

rung und Schaffung von Arbeitsplätzen, zur Versorgung der Bevölkerung mit Wohn-

raum oder zur Verwirklichung von Infrastrukturvorhaben in der Abwägung in angemes-

sener Weise Rechnung getragen werden.  

Č Durch die Bebauungsplanänderung werden der Plan an die bereits realisierte Er-

schließung angepasst sowie Festsetzungen vereinfacht. Durch die Vereinfachung 

der Festsetzungen trägt die Stadt Hofheim i. UFr. zur besseren Nutzbarkeit von 

Bauland und somit einer besseren Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum bei. 
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¶ Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans (mit einer Grundfläche < 

20.000 m²) zu erwarten sind, gelten als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 vor der plane-

rischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Č Demnach sind keine naturschutzfachlichen Ausgleichsmaßnahmen notwendig. 

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der vorliegenden Pla-

nung um die Änderung eines rechtskräftigen Bebauungsplanes handelt, dessen 

Geltungsbereich bereits vollständig erschlossen und weitestgehend bebaut ist. 

 

 

3.2 Umweltprüfung 

Im beschleunigten Verfahren gelten gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften des ver-

einfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend. Demnach Ăwird von der 

Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der 

Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfüg-

bar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 

1 BauGB abgesehen. § 4c BauGB ist nicht anzuwenden.ñ 

 

Das beschleunigte Verfahren gem. § 13a BauGB ist gem. § 13a Abs. 1 Satz 4 und 5 BauGB 

Ăausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet 

wird, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen.ñ 

ĂDas beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beein-

trächtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter oder 

dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswir-

kungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu 

beachten sind.ñ 

 

Da bei der vorliegenden Bebauungsplanänderung keine neuen Bau- oder Verkehrsflächen aus-

gewiesen werden, sondern der Plan lediglich an die bereits realisierte Erschließung angepasst 

sowie Festsetzungen vereinfacht werden, ergeben sich keine Hinweise auf Vorhaben, die einer 

Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Ebenso liegen dem-

nach keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der vorgenannten Schutzgüter vor. 
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4. Planungsvorgaben 

4.1 Landesentwicklungsplan 

Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung anzupassen. Für 

Hofheim i. UFr. sind das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) sowie der Regionalplan 

der Planungsregion Main-Rhön (3) maßgeblich.  

 

Entsprechend den Darstellungen in der Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms Bay-

ern (LEP) (Stand: 15.11.2022) liegt Hofheim i. UFr. im allgemeinen ländlichen Raum, der als 

Raum mit besonderem Handlungsbedarf charakterisiert ist.  

 

Das Landesentwicklungsprogramm (Stand: 01.06.2023) enthält weiterhin, folgende für die vor-

liegende Planung relevante Vorgaben zur Siedlungsstruktur: 

 

 

¶ 3.1.1 Integrierte Siedlungsentwicklung und Harmonisierungsgebot 

(G) Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten 

Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels 

und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen Ressourcen 

und der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume ausgerichtet werden.  

 

¶ 3.2 Innenentwicklung vor Außenentwicklung  

(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung mög-

lichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwick-

lung nicht zur Verfügung stehen. 

 

¶ 3.3 Vermeidung von Zersiedelung ï Anbindegebot 

(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 

Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 

(Z) Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen. 

 

Durch die Bebauungsplanänderung wird der Plan an die bereits realisierte Erschließung ange-

passt sowie Festsetzungen vereinfacht. Somit trägt die Stadt Hofheim i. UFr. zur besseren Nutz-

barkeit von bereits erschlossenen Bauland und somit einer besseren Versorgung der Bevölke-

rung mit Wohnraum durch Innenentwicklung bei. Eine Flächenneuausweisung findet somit nicht 

statt. Das Vorhaben entspricht somit den übergeordneten Vorgaben der Landesplanung zur 

Siedlungsentwicklung. 
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4.2 Regionalplan 

Hofheim i. UFr. befindet sich im Landkreis Haßberge und liegt in der Planungsregion Main-Rhön 

(3). Der Regionalplan (Stand 01.03.2018) definiert die Stadt Hofheim i. UFr. als Grundzentrum 

und verortet die Stadt ebenso im allgemeinen ländlichen Raum, der als Raum mit besonderem 

Handlungsbedarf charakterisiert ist. 

 

Wie in Abbildung 4 dargestellt (siehe unten) befindet sich das Plangebiet nicht innerhalb einer 

regionalplanerischen Ausweisung. In einiger Entfernung um Eichelsdorf herum befindet sich ein 

ĂLandschaftliches Vorbehaltsgebietñ, dass den Geltungsbereich der Bebauungsplanªnderung 

aber nicht berührt. 

 

 

Abb. 4: Auszug aus dem Rauminformationssystem Bayern (RISBY) mit zeichnerischen Darstellungen 

von Zielen und Grundsätzen der Regionalplanung, Geltungsbereich rot (Kartengrundlage: Baye-

risches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie; Bayerische Vermes-

sungsverwaltung). 

 

Der Regionalplan (Stand: 03.12.2020) enthält weiterhin, folgende für die vorliegende Planung 

relevante Vorgaben zur Siedlungsentwicklung: 

 

¶ Kapitel B II Siedlungswesen, Ziffer 1.1: 

(Z) In der Region soll eine Siedlungsentwicklung angestrebt werden, die eine gute Zuord-

nung der Wohn- und Arbeitsstätten und der zentralen Einrichtungen zu den Verkehrswegen, 

den Haltepunkten der öffentlichen Nahverkehrsmittel, den übrigen Versorgungseinrichtun-

gen und den Erholungsflächen gewährleistet. 

 



 

186719-03 
Seite 13 von 23 

Durch die Bebauungsplanänderung wird der Plan an die bereits realisierte Erschließung ange-

passt sowie Festsetzungen vereinfacht. Somit trägt die Stadt Hofheim i. UFr. zur besseren Nutz-

barkeit von bereits erschlossenen Bauland und somit einer besseren Versorgung der Bevölke-

rung mit Wohnraum durch Innenentwicklung bei. Eine Flächenneuausweisung findet somit nicht 

statt. Durch die bestehende kompakte Siedlungsstruktur von Eichelsdorf, die Nähe zum südlich 

angrenzenden Hauptort Hofheim i. UFr. sowie die Nähe zum unmittelbar nördlich angrenzenden 

Wandergebiet der Haßberge, ist eine gute Zuordnung und verkehrliche Erreichbarkeit des 

Wohngebietes zu Arbeitsstätten sowie Versorgungseinrichtungen und Erholungsflächen gege-

ben. Insgesamt entspricht das Vorhaben somit den übergeordneten Vorgaben der Regionalpla-

nung zur Siedlungsentwicklung.  

 

 

4.3 Flächennutzungsplan 

Die Stadt Hofheim i. UFr. verfügt im Bereich der Planung über einen genehmigten Flächennut-

zungsplan (2. Änderung). Dessen Genehmigung wurde am 04.11.2000 ortsüblich bekannt ge-

macht. Darin ist der Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung als ĂAllgemei-

nes Wohngebietñ (WA) dargestellt. Der vorliegende Bebauungsplan entwickelt sich somit gem. 

§ 8 Abs. 2 BauGB aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan.  

 

 

Abb. 5: Darstellung im rechtskräftigen Flächennutzungsplan (2. Änderung), Geltungsbereich schwarz 

(Kartengrundlage: Stadt Hofheim i. UFr.) 
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4.4 Bestehende Bebauungspläne 

Bei der vorliegenden Planung handelt sich um die 2. Änderung eines bestehenden Bebauungs-

planes. Der ursprüngliche Bebauungsplan wurde am 28.10.1999 als Satzung beschlossen und 

am 11.02.2000 bekannt gemacht. Im Jahr 2014 wurde der Planteil, einschließlich der Festset-

zungen durch eine 1. Änderung angepasst. Diese wurde am 25.09.2014 als Satzung beschlos-

sen und am 24.10.2014 bekannt gemacht. 

 

     

Abb. 6: links: Planteil des ursprünglichen Bebauungsplanes ĂWirtsleite 2ñ; rechts: Planteil der 1.  nde-

rung des Bebauungsplanes ĂWirtsleite 2ñ (Kartengrundlage: Stadt Hofheim i. UFr.) 

 

 

5. Inhalt der 2. Bebauungsplanänderung und Begründung 

Inhalt der vorliegenden Bebauungsplanänderung ist einerseits die Anpassung der zeichnerisch 

festgesetzten Verkehrsflächen und der öffentlichen Grünflächen an den tatsächlich realisierten 

Bestand. Im Zuge dessen entfällt auch ein Großteil der Einzelpflanzgebote für Straßenbäume 

im öffentlichen Straßenraum. Mit der Anpassung im Straßenraum ist auch eine Anpassung der 

zeichnerischen Festsetzungen der Bauplätze verbunden.  

 

Gleichzeitig sollen die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes vereinfacht wer-

den. Im Zuge dessen entfallen die Baulinien. Die Baugrenzen werden größer ausgestaltet. Wei-

ter entfallen hierzu die Festsetzungen von zwingend einzuhaltende Firstrichtungen und zwin-

gend einzuhaltende Garagenstandorten. Darüber hinaus wird der Planteil, basierend auf dem 

aktuellen digitalen Kataster neu gezeichnet. 

 




















